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Planfeststellungsunterlage 
 
Anlage 5.2 

Regelfundamente 

Ergebnis/Zusammenfassung: 

Die vorliegende Unterlage enthält prinzipielle Darstellungen der verwendeten Fundamenttypen. 

Prinzipzeichnungen:  

- Stufenfundament 

- Plattenfundament 

- Rammgründung 

- Bohrpfahlgründung 

Änderungen:    

Rev.-Nr. Datum Unterschrift Erläuterung 

    

    

    

    

 

Auslegungsvermerk der Gemeinde 

(Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 43b EnWG) Siegel/Unterschrift Gemeinde 

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit 

 

In der Gemeinde 

vom  

bis 

 

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde 

Planfeststellungsbehörde 

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 
VwVfG planfestgestellt durch 
Beschluss 

 
 
vom 

 

Auslegungsvermerk der Gemeinde 

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (gemäß § 43b EnWG i.V.m.  

§ 74 VwVfG)) Siegel/Unterschrift Gemeinde 

Der Planfeststellungsbeschluss und 
Ausfertigung des festgestellten 
Planes hat ausgelegen in der Zeit 

 

In der Gemeinde 

 
 
vom  

bis 

 



Stufenfundament Plattenfundament
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